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Betreff: 
Erweiterung der Pressemitteilung des Böllerverbotes an Silvester – Ausdehnung der Bereiche auf 
Stadtteile 
 
Sachverhalt: 
Es wird seit Jahren in einer Pressemitteilung auf das Verbot zum Silvesterböllern in besonders 
schützenswerten Bereichen in der Stadt Eltville hingewiesen. Dort, wo das Abbrennen von Feuer-
werkskörper in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie 
in der Nähe von besonders brandempfindlichen Gebäuden (Altstadt, Fachwerkhäuser u.ä.) oder 
Anlagen gesetzlich verboten ist. Die Begründung lautet, das Vorliegen einer erhöhten Brandgefahr. 
Zur Kenntnisnahme ist eine entsprechende Pressemitteilung zu Silvester 2019/2020 als Anlage bei-
gefügt. 
 
Der Ortsbeirat Martinsthal hatte sich mit der Anfrage zur Erweiterung der schützenswerten Bereiche 
an die Stadtverwaltung (Ordnungsamt) gewandt. Benannt wurden in diesem Zusammenhang der 
Lindenplatz und der Kirchplatz im Ortskern von Martinsthal. 
 
Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen und auch die anderen Stadtteile dabei zu berücksichti-
gen, beabsichtigt die Stadtverwaltung weitere Bereiche aufzuzählen, die in eine Pressemitteilung 
für das Silvesterfest 2023/2024 aufgenommen werden können. Dazu kann jeder Ortsbeirat Flächen 
und Örtlichkeiten vorschlagen. 
 
Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei: 
keine 
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Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme: 
Durch eine Erweiterung der Aufzählung der durch ein Silvesterböllerverbot besonders schützen-
werten, brandgefährdeten Bereiche wird ein möglicher Schaden an Sach- und Wirtschaftsgütern 
vermieden, die die Allgemeinheit im Schadensfall insgesamt belasten würde.   
 
Anlage(n): 

(1) pm2512019_Jahreswechsel20192020 
 
 
 
Patrick Kunkel 
Bürgermeister 

 




